






 

E i n l a d u n g  

zur 6. Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Verkehr 

am Donnerstag, 20.02.2025, 18:00 Uhr, 

im Rathaus, Ratssaal, Marktplatz 1, Neustadt an der Weinstraße 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Soziale Stadt Böbig - Umgestaltung der Grünfläche zwischen Robert-Stolz-Straße und 
Harthäuserweg 

2.  Beschluss des strategischen Mobilitätskonzepts 2030+ Neustadt an der Weinstraße 
3.  Landschaftsbildgutachten 
4.  Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Perglasstraße im Ortsteil Lachen-

Speyerdorf, sowie in der Bismarck- und Quellenstraße 
5.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

6.  Mitteilungen und Anfragen 
 
Neustadt an der Weinstraße, 7. Februar 2025 
 
 
Gez.  
Bernhard Adams 
Beigeordneter 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 9. Sitzung des Innenstadtbeirates 

am Donnerstag, 20.02.2025, 18:00 Uhr, 

im Rathaus, Ratssaal, Marktplatz 1, Neustadt an der Weinstraße 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Soziale Stadt Böbig - Umgestaltung der Grünfläche zwischen Robert-Stolz-Straße und 
Harthäuserweg 

 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 13. Februar 2025 
 
Gez. 
 
Norbert Schied  
Oberbürgermeister 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 7. Sitzung des Ortsbeirates Lachen-Speyerdorf 

am Donnerstag, 20.02.2025, 19:30 Uhr, 

im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Lachen-Speyerdorf 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Einwohnerfragestunde 
2.  Ernennung und Vereidigung des zweiten stellvertretenden Ortsvorsteher 
3.  Antrag der FWG vom 06.02.2025: Wiederinbetriebnahme der Straßen-/Wegbeleuchtung 

Hambacher Weg 
4.  Verkehrsangelegenheiten Goethestraße 
5.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
6.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

7.  Mitteilungen und Anfragen 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 13. Februar 2025 
 
 
 
Gez. 
Fabienne Gerau-Frisch 
Ortsvorsteherin Lachen-Speyerdorf 
 



Wahlbekanntmachung 

und 

Bekanntmachung von Ort und Zeit des Zusammentritts der Briefwahlvorstände 

 

1. Am Sonntag, den 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. 
Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr.  

 

2. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße ist in 37 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt, die 
sich wie folgt gliedern:  
 

Wahlbezirk Wahlraum 

12 Volkshochschule Hindenburgstraße 14 

13 Volkshochschule Hindenburgstraße 14 

21 Hans-Geiger-Schule Hans-Geiger-Straße 21 

22 Hans-Geiger-Schule Hans-Geiger-Straße 21 

23 Hans-Geiger-Schule Hans-Geiger-Straße 21 

31 Heinz-Sielmann-Schule Ludwigstraße 30 (Schulturnhalle) 

41 Schöntalschule  Sauterstraße 95 (Turnhalle) 

43 Leibniz-Gymnasium Karolinenstraße 103  

51 Volkshochschule Hindenburgstraße 14 

53 Schubertschule Wiesenstraße 17 

55 Schubertschule Wiesenstraße 17 

61 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße 22 (Schulturnhalle) 

71 Eichendorffschule Spitalbachstraße 45 

73 Eichendorffschule Spitalbachstraße 45 

75 Gemeindezentrum Branchweilerhof Branchweilerhof 8a 

76 Gemeindezentrum Branchweilerhof Branchweilerhof 8a 

1111 Brüder-Grimm-Schule Diedesfeld Kirchwiesenstraße 4 



1112 Brüder-Gimm-Schule Diedesfeld Kirchwiesenstraße 4 

2211 Festhalle Geinsheim Storchengasse 22 

2212 Festhalle Geinsheim Storchengasse 22 

3311 Meerspinnhalle Gimmeldingen Kirchplatz 7 

3312 Meerspinnhalle Gimmeldingen Kirchplatz 7 

4411 Sitzungssaal Haardt Mandelring 45 

4412 Wohnstift Haardt Haardter Straße 6 

5511 Evangelische Kirche Hambach Dr.-Wirth-Straße 17 

5521 Dr.-Albert-Finck-Schule Hambach Horstweg 21 (Schulturnhalle) 

5522 Dr.-Albert-Finck-Schule Hambach Horstweg 21 (Schulturnhalle) 

5531 Dr.-Albert-Finck-Schule Hambach Horstweg 21 (Schulturnhalle) 

6611 Ortsverwaltung Königsbach Deidesheimer Straße 7 

7711 August-Becker-Schule, Lachen-Speyerdorf Pestalozzistraße 4 (Schulturnhalle) 

7712 August-Becker-Schule, Lachen-Speyerdorf Pestalozzistraße 4 (Schulturnhalle) 

7721 August-Becker-Schule, Lachen-Speyerdorf Pestalozzistraße 4 (Schulturnhalle) 

7722 August-Becker-Schule, Lachen-Speyerdorf Pestalozzistraße 4 (Schulturnhalle) 

8811 Sporthalle Mußbach Am Stecken 20 

8812 Kindertagesstätte Mußbach Am Stentenwehr 27 

8813 Sporthalle Mußbach Am Stecken 20 

9911 Festhalle Duttweiler Am Falltor 8 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 27.01.2025 bis 
02.02.2025 übersandt wurden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der / die Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 13:00 Uhr in 
der Berufsbildenden Schule, Gebäude B, Robert-Stolz-Straße 36, 67433 Neustadt an 
der Weinstraße zusammen.  
 
 
 
 



Für die Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses der Stadt Neustadt an der 
Weinstraße werden folgende Briefwahlvorstände gebildet:  
 

 

Nummer Raum-Nr. Bezeichnung  
(zugeordnete Wahlbezirke) Stockwerk 

B101 207 Briefwahl Innenstadt (12, 13) 

1. OG 

B102 208 Briefwahl Hambacher Höhe I (21) 
B202 209 Briefwahl Hambacher Höhe II (22, 23) 
B103 205 Briefwahl Vorstadt (31) 
B104 204 Briefwahl Schöntal (41, 43) 
B105 203 Briefwahl Winzingen (51, 53, 55) 
B106 201 Briefwahl Böbig (61) 
B107 225 Briefwahl Oststadt (71, 73, 75, 76) 
B111 224 Briefwahl Diedesfeld (1111, 1112) 
B122 223 Briefwahl Geinsheim (2211, 2212) 
B133 222 Briefwahl Gimmeldingen (3311, 3312) 
B144 221 Briefwahl Haardt (4411, 4412) 
B155 219 Briefwahl Hambach I (5511, 5531) 
B255 218 Briefwahl Hambach II (5521, 5522) 
B166 305 Briefwahl Königsbach (6611) 

2. OG 

B177 310 Briefwahl Lachen-Speyerdorf I (7711, 
7712) 

B277 311 Briefwahl Lachen-Speyerdorf II (7721, 
7722) 

B188 312 Briefwahl Mußbach I (8812) 
B288 306 Briefwahl Mußbach II (8811, 8813) 
B199 309 Briefwahl Duttweiler (9911) 
 
 
Der Briefwahlbezirk B 288 (Briefwahl Mußbach II), zu dem die Wahlbezirke 8811 und 
8813 gehören, ist in die repräsentative Wahlstatistik einbezogen. Für die 
Briefwählerinnen und Briefwähler aus diesen Wahlbezirken werden für wahlstatistische 
Auszählungen Stimmzettel verwendet, auf denen Geschlecht und Geburtsjahr (in sechs 
Gruppen) vermerkt ist. Das Verfahren ist nach dem „Gesetz über die allgemeine und 
repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland“ 
(Wahlstatistikgesetz – WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBI. I S. 1023), geändert durch Artikel 
1a des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBI. I S. 962), zulässig.  
 
Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahlgeheimnisses 
ausgeschlossen.  
 
Die Briefwahlvorstände nehmen ihre Tätigkeit am Wahlsonntag, den 23. Februar 2025 um 
13:00 Uhr auf. Die Wahlhandlung ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt.  
 
 



3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie / er eingetragen ist.  
 
Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Gewählt wird mit 
amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin, jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jede Wählerin, jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Der Stimmzettel 
enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerberinnen und 
Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers / jeder 
Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,  
 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerberinnen / Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.  

 
Die Wählerin / Der Wähler gibt  
 
ihre / seine Erststimme in der Weise ab, dass sie / er auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einem Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Bewerberin / welchem Bewerber sie gelten soll  
 
und ihre / seine Zweitstimme in der Weise, dass sie / er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.  
 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin / vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht 
fotografiert oder gefilmt werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  
 

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, 
in dem der Wahlschein ausgestellt ist,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder  
b) durch Briefwahl  
 
teilnehmen. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde 
(Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Marktplatz 1, 67433 Neustadt an der 
Weinstraße) einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 



einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und ihren / seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stele zuleiten, 
dass er dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 

6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr / sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).  
 
Ein/e Wahlberechtigte/r, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe ihrer / seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
Wahlberechtigten / vom dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).  
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit der Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung der Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der 
/ des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 
3 des Strafgesetzbuches).  
 
 
Neustadt an der Weinstraße, den 11.02.2025 
 
STADTVERWALTUNG 
 
gez. 
 
 
Marc Weigel  
Oberbürgermeister 





Basiskarte: Liegenschaftskarte der Vermessungs- und Katasterverwaltung. Aus drucktechnischen Gründen unmaßstäblich verkleinert. 



H i n w e i s e : 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die  

Rechtsfolgen wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wie folgt hingewiesen: 

Unbeachtlich werden nach § 215 Abs. 1 BauGB: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber 

der Stadt Neustadt an der Weinstraße (Abteilung Stadtplanung, Amalienstraße 6, 67433 Neustadt an der 

Weinstraße) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 

Neustadt an der Weinstraße, den 11.02.2025 

S T A D T V E R W A L T U N G 

 

gez. 

Marc Weigel 

Oberbürgermeister 





Basiskarte: Liegenschaftskarte der Vermessungs- und Katasterverwaltung. Aus drucktechnischen Gründen unmaßstäblich verkleinert. 



H i n w e i s e : 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches (BauGB) über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Fall der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, gestellt ist, wird hingewiesen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen 
wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wie folgt hingewiesen: 

Unbeachtlich werden nach § 215 Abs. 1 BauGB: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Stadt Neustadt an der Weinstraße (Abteilung Stadtplanung, Amalienstraße 6, 67434 Neustadt an der 
Weinstraße) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der 
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn jemand vor Ablauf der Jahresfrist die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße (Abteilung 
Stadtplanung, Amalienstraße 6, 67434 Neustadt an der Weinstraße) unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

 

Neustadt an der Weinstraße, den 11.02.2025 

S T A D T V E R W A L T U N G 

 

gez. 
Marc Weigel 
Oberbürgermeister 


